
Beschluss
BVerfG, § 7 Abs. 1 Nr. 3 TranssexuellenG,
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG
Kai bleibt Karin trotz Ehering

1. § 7 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes über die Än-
derung der Vornamen und die Feststellung der Ge-
schlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transse-
xuellengesetz – TSG) vom 10. September 1980 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 1654) ist mit Artikel 2 Absatz 1 in
Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes
nicht vereinbar, solange homosexuell orientierten
Transsexuellen ohne Geschlechtsumwandlung eine
rechtlich gesicherte Partnerschaft nicht ohne Verlust des
nach § 1 des Transsexuellengesetzes geänderten Vorna-
mens eröffnet ist.

2. § 7 Absatz 1 Nummer 3 des Transsexuellengeset-
zes ist bis zum In-Kraft-Treten einer gesetzlichen Rege-
lung, die homosexuell orientierten Transsexuellen ohne
Geschlechtsumwandlung das Eingehen einer rechtlich
gesicherten Partnerschaft ohne Vornamensverlust er-
möglicht, nicht anwendbar.
Beschluss BVerfG v. 6.12.2005 – 1 BvL 3/03 –

Aus den Gründen:

A.
Das Vorlageverfahren betrifft den durch Heirat ein-
tretenden Verlust des vorher geänderten Vornamens,
mit dem ein Transsexueller das Geschlecht zum Aus-
druck gebracht hat, dem er sich zugehörig empfin-
det.

I.
Das Gesetz über die Änderung der Vornamen und
die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in be-
sonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG) vom
10. September 1980 (BGBl I S. 1654) wurde im An-
schluss an die grundlegende Entscheidung des Ersten
Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Okto-
ber 1978 (BVerfGE 49, 286) erlassen, um der beson-
deren Situation Transsexueller Rechnung zu tragen.
Neben einem Verfahren, in dem nach geschlechtsan-
passender Operation die Änderung der Geschlechts-
zugehörigkeit festgestellt und die Vornamen geän-
dert werden können (so genannte große Lösung),
sieht das Gesetz die Möglichkeit vor, die Vornamen
eines Transsexuellen auf dessen Antrag zu ändern,
ohne dass dieser sich zuvor operativen Eingriffen un-
terzogen hat (so genannte kleine Lösung).

1. Die Voraussetzungen, unter denen eine Vorna-
mensänderung ohne Geschlechtsumwandlung mög-
lich ist, gibt § 1 TSG vor, der nach Nichtigerklärung
seines Absatzes 1 Nr. 3 durch Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts vom 26. Januar 1993 (BVerfGE
88, 87) wie folgt lautet:

§ 1
Voraussetzungen

(1) Die Vornamen einer Person, die sich auf Grund ihrer transse-
xuellen Prägung nicht mehr dem in ihrem Geburtseintrag angege-
benen, sondern dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet
und seit mindestens drei Jahren unter dem Zwang steht, ihren
Vorstellungen entsprechend zu leben, sind auf ihren Antrag vom
Gericht zu ändern, wenn
1. sie Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist oder wenn sie als
Staatenloser oder heimatloser Ausländer ihren gewöhnlichen
Aufenthalt oder als Asylberechtigter oder ausländischer Flücht-
ling ihren Wohnsitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat,
2. mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass sich ihr
Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht nicht mehr
ändern wird.
(2) In dem Antrag sind die Vornamen anzugeben, die der Antrag-
steller künftig führen will.

Zur Feststellung der in § 1 Abs. 1 TSG aufgeführten
medizinischen Voraussetzungen muss das für die
Entscheidung zuständige Amtsgericht (vgl. § 2 Abs.
1 TSG) Gutachten von zwei Sachverständigen ein-
holen, die auf Grund ihrer Ausbildung und ihrer be-
ruflichen Erfahrung mit den besonderen Problemen
des Transsexualismus ausreichend vertraut sind und
unabhängig voneinander tätig werden (vgl. § 4 Abs. 3
TSG). Eine auf diesem Weg erreichte Vornamensän-
derung kann gemäß § 6 TSG auf Antrag des Betroffe-
nen rückgängig gemacht werden, wenn er sich wieder
dem in seinem Geburtseintrag angegebenen Ge-
schlecht als zugehörig empfindet. Darüber hinaus
wird die Entscheidung, mit der eine Vornamensän-
derung erfolgt ist, unter bestimmten Umständen un-
wirksam. Das bewirkt § 7 TSG, der in der hier maß-
geblichen Fassung vom 4. Mai 1998 (BGBl I S. 833
[841]) folgenden Wortlaut hat, soweit er für diese
Entscheidung von Bedeutung ist:

§ 7
Unwirksamkeit

(1) Die Entscheidung, durch welche die Vornamen
des Antragstellers geändert worden sind, wird un-
wirksam, wenn
[…]
3. der Antragsteller eine Ehe schließt, mit der Abgabe
der Erklärung nach § 1310 Abs. 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs.
[…]

II.
Seit In-Kraft-Treten des Transsexuellengesetzes konn-
ten über die Transsexualität neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse gewonnen werden. 1992 schätzte man die
Zahl der Transsexuellen in der Bundesrepublik auf
rund 6.000 Personen (vgl. Eicher, Transsexualismus,
2. Aufl., 1992, S. 9). Im Zeitraum von 1981 bis 1990
wurden in den alten Bundesländern insgesamt 1.047
Personen als Transsexuelle rechtlich anerkannt (vgl.
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Osburg/ Weitze, R&P 1993, S. 94 [97]). Dabei sind
rund 20 bis 30 % der Transsexuellen dauerhaft in der
kleinen Lösung verblieben (vgl. Deutsche Gesellschaft
für Sexualforschung [DGfS], Zeitschrift für Sexual-
forschung [ZfS] 2001, S. 258 [264]; siehe auch Os-
burg/Weitze, a.a.O., S. 94 und 102).

Ein operativer Eingriff als Voraussetzung für die
Änderung der Geschlechtszugehörigkeit wird in der
Fachwissenschaft zunehmend als problematisch be-
ziehungsweise nicht mehr für haltbar erachtet (vgl.
unter anderen DGfS, a.a.O., S. 261). […]

Neue Erkenntnisse konnten zudem zu der Frage
der sexuellen Orientierung transsexueller Personen
gewonnen werden. Die im Rahmen einer Studie aus
dem Jahre 2002 über „Störungen der Geschlechtsi-
dentität“ durchgeführten Untersuchungen von 64 Pa-
tienten haben ergeben, dass von den 45 biologischen
Männern (also Mann-zu-Frau-Transsexuellen) 23 an-
drophil veranlagt sind, das heißt sie fühlen sich sexuell
zum männlichen Geschlecht hingezogen, und 22 gy-
näphil, was eine Orientierung zum weiblichen Ge-
schlecht hin bedeutet (vgl. Hartmann/Becker, Stö-
rungen der Geschlechtsidentität, 2002, S. 116 f.).
Während 19,1 % der androphilen Männer ihren Per-
sonenstand geändert hätten, hätten dies nur 10,5 %
der gynäphilen Männer getan (vgl. Hartmann/ Be-
cker, a.a.O., S. 162 – Tabelle 34). Ferner stellten die
Autoren – unabhängig von den eigenen Erhebungen -
fest, dass mittlerweile mehr und mehr Personen mit

Geschlechtsidentitätsstörungen unterschiedliche se-
xuelle Orientierungen einräumten (Hartmann/Be-
cker, a.a.O., S. 65). Bei einer 1981 durchgeführten
Nachuntersuchung operierter Mann-zu-Frau-Trans-
sexueller habe sich herausgestellt, dass ein nicht uner-
heblicher Anteil der Untersuchten auch postoperativ
„homosexuelle“, das heißt gynäphile Kontakte unter-
hielt (Hartmann/Becker, a.a.O., S. 98, unter Hinweis
auf eine Untersuchung von Kröhn et al.). Bei einer
weiteren Studie aus dem Jahre 1997, die die Untersu-
chung von 17 Mann-zu-Frau-Transsexuellen zum
Gegenstand gehabt habe, habe (etwa) die Hälfte an-
drophil empfunden, zwei Drittel hätten sich als bise-
xuell beschrieben und etwa ein Fünftel habe sich sexu-
ell zu Frauen hingezogen gefühlt (vgl. Hartmann/Be-
cker, a.a.O., S. 98, unter Hinweis auf eine Untersu-
chung von Schroder und Carrol). Nach Eicher
(a.a.O., S. 171) gibt es homosexuelle Transsexuelle
„offenbar etwa so häufig wie es unter der Normalbe-
völkerung Homosexuelle“ gebe. Den Ausführungen
von Sigusch (ZfS 1991, S. 309 [322]) zufolge wird bei
Transsexuellen die Wahl des Sexualobjektes keines-
wegs mehr als durchgehend heterosexuell beschrie-
ben. Intendierte Geschlechtsrolle und intendierte
Objektwahl fielen heute in alle Richtungen, die auch
sonst beobachtet würden, auseinander. Es gebe trans-
sexuelle Frauen mit männlichem Körpergeschlecht,
die sich als lesbisch verstünden, und transsexuelle
Männer mit weiblichem Körpergeschlecht, die sich
als homosexuell oder schwul bezeichneten.

III.
Der Antragsteller des Ausgangsverfahrens gehört
dem männlichen Geschlecht an. Sein Vorname „Kai“
wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg
vom 9. Juli 1997 gemäß § 1 Abs. 1 TSG in „Karin Ni-
cole“ geändert. Eine Geschlechtsumwandlung nach
den §§ 8, 10 TSG, für die unter anderem eine ent-
sprechende Operation erforderlich ist, ließ er nicht
durchführen. Nachdem der Antragsteller am 5. April
2002 die Frau geheiratet hatte, zu der er – aus seiner
Sicht – eine gleichgeschlechtliche Beziehung führt,
vermerkte der Standesbeamte am 19. September
2002 im Geburtenbuch, dass der Antragsteller ge-
mäß § 7 Abs. 1 Nr. 3 TSG nunmehr wieder den Vor-
namen „Kai“ führe.

Der Antragsteller beschritt hieraufhin zwei
Rechtswege, um wieder in den Besitz seines ihm ab-
erkannten weiblichen Vornamens zu gelangen. Zum
einen berief er sich auf die Vorschriften des Transse-
xuellengesetzes. Der entsprechende Antrag auf Wie-
derherstellung der Vornamensänderung, der Gegen-
stand der von dem Antragsteller erhobenen
Verfassungsbeschwerde 1 BvR 2201/02 ist, blieb in
allen Instanzen erfolglos. Zum anderen beantragte
der Antragsteller, sein Geburtenbuch gemäß § 47 des
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Personenstandsgesetzes durch einen weiteren Rand-
vermerk zu berichtigen, der die Unwirksamkeit des
Vermerks des Standesbeamten vom 19. September
2002 feststellt. Das Amtsgericht Itzehoe wies diesen
Antrag mit Beschluss vom 28. Oktober 2002 zurück.
[…]

Das Landgericht Itzehoe hat das Verfahren auf die so-
fortige Beschwerde des Antragstellers gegen den Be-
schluss des Amtsgerichts Itzehoe mit Beschluss vom
26. März 2003 ausgesetzt und dem Bundesverfas-
sungsgericht die Frage zur Prüfung vorgelegt, ob § 7
Abs. 1 Nr. 3 TSG verfassungswidrig sei. […]

B.
Das Transsexuellengesetz ist mit Art. 2 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Art. 1 Abs. 1 GG nicht vereinbar, soweit
es homosexuellen Transsexuellen ohne Geschlechts-
umwandlung auf Grund des § 7 Abs. 1 Nr. 3 TSG
eine rechtlich gesicherte Partnerschaft nicht ohne
Verlust des geänderten Vornamens eröffnet.

I.
1. a) Art. 1 Abs. 1 GG schützt die Würde des Men-
schen, wie er sich in seiner Individualität selbst be-
greift und seiner selbst bewusst wird (vgl. BVerfGE
49, 286 [298]). Dabei bietet Art. 2 Abs. 1 GG als
Grundrecht der freien Persönlichkeitsentfaltung in
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG der engeren per-
sönlichen Lebenssphäre Schutz, zu der auch der inti-
me Sexualbereich (vgl. BVerfGE 96, 56 [61]) gehört,
der die sexuelle Selbstbestimmung des Menschen
und damit das Finden und Erkennen der eigenen ge-
schlechtlichen Identität sowie der eigenen sexuellen
Orientierung umfasst.

In diesem Zusammenhang schützt Art. 2 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG den Vornamen
eines Menschen zum einen als Mittel zu seiner Iden-
titätsfindung und Entwicklung der eigenen Indivi-
dualität (vgl. BVerfGE 104, 373 [385]) und zum an-
deren als Ausdruck seiner erfahrenen oder
gewonnenen geschlechtlichen Identität (vgl. BVerf-
GE 109, 256 [266]). Der Einzelne kann verlangen,
dass die Rechtsordnung seinen Vornamen respek-
tiert, damit dieser seine die Identität stiftende wie
ausdrückende Funktion entfalten kann. Insoweit
schützt das allgemeine Persönlichkeitsrecht den Na-
mensträger vor Entzug oder erzwungener Änderung
seines geführten Vornamens (vgl. BVerfGE 109, 256
[267]).

b) Allerdings ist der Schutz des Namens nicht un-
eingeschränkt gewährleistet. Das Namensrecht be-
darf der Ausgestaltung, um der gesellschaftlichen
Funktion gerecht zu werden, die der Name auch als
Unterscheidungsmerkmal erfüllt (vgl. BVerfGE 78,
38 [49]). Dies gilt auch für den Vornamen, dem in

unserem Rechtskreis die Funktion zukommt, das
Geschlecht des Namensträgers zum Ausdruck zu
bringen. […] Die sich im so gewählten und geführ-
ten Vornamen widerspiegelnde eigene Geschlechts-
zuordnung gehört zum intimsten Bereich der Persön-
lichkeit eines Menschen, der prinzipiell staatlichem
Zugriff entzogen ist. Deshalb darf in das Recht an
dem Vornamen, der das Ergebnis der eigenen ge-
schlechtlichen Identitätsfindung des Namensträgers
ist und sie widerspiegelt, nur bei Vorliegen besonders
gewichtiger öffentlicher Belange eingegriffen werden
(vgl. BVerfGE 49, 286 [298]).

2. § 7 Abs. 1 Nr. 3 TSG greift in dieses von Art. 2
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG geschütz-
te Recht ein, einen unter den Voraussetzungen des
§ 1 TSG erworbenen Vornamen zu führen, der die
empfundene Geschlechtszugehörigkeit des Namens-
trägers zum Ausdruck bringt. Die Norm entzieht
dem Namensträger im Falle einer Eheschließung den
erworbenen und geführten Vornamen und erlegt
ihm auf, wieder seinen früheren Vornamen zu füh-
ren, der im Widerspruch zur empfundenen Ge-
schlechtlichkeit steht. Der Vornamensentzug beein-
trächtigt den Namensträger zugleich in seinem
grundrechtlich geschützten intimen Sexualbereich;
denn durch den Namensverlust und die Pflicht, wie-
der den früheren Vornamen zu führen, wird offen-
kundig, dass die sexuelle Identität des Namensträgers
im Widerspruch zu seinem, eine andere Geschlecht-
lichkeit ausdrückenden, von ihm zu führenden Na-
men steht.

Für diesen Eingriff in das Recht am geführten
Namen und in die Intimsphäre kann ein Einver-
ständnis des Namensträgers nicht unterstellt werden.
Zwar kommt es zum Namensentzug nach § 7 Abs. 1
Nr. 3 TSG nur, wenn der Namensträger eine Ehe
schließt. Mit seiner Entscheidung zur Eheschließung
veranlasst der Namensträger insofern selbst den Ver-
lust seines Vornamens. Aus dem Wunsch nach recht-
licher Absicherung einer Partnerschaft kann jedoch
nicht auf einen stillschweigenden freiwilligen Ver-
zicht auf den bisher geführten, die eigene Identität
wiedergebenden Vornamen geschlossen werden.

Das gilt insbesondere, solange dem Betroffenen,
wie dem Antragsteller des Ausgangsverfahrens, zur
rechtlichen Absicherung seiner Beziehung keine an-
dere Möglichkeit als die Ehe offen steht. Der Antrag-
steller ist Transsexueller mit weiblich empfundenem
Geschlecht, jedoch ohne entsprechende Verände-
rung der äußeren Geschlechtsmerkmale durch ope-
rative Eingriffe. Zudem ist er in seiner sexuellen
Orientierung gleichgeschlechtlich ausgerichtet. Ihm
ist insofern zwar mit § 1 TSG die Möglichkeit einge-
räumt worden, seinen Vornamen dem empfundenen
weiblichen Geschlecht anzupassen, personenstands-
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rechtlich wird er jedoch weiter als Mann geführt.
Will er eine homosexuelle Verbindung mit einer Frau
rechtlich absichern, ist ihm deshalb das Eingehen ei-
ner Lebenspartnerschaft verschlossen, die nach § 1
Abs. 1 Satz 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes
(LPartG) einen Vertragsschluss zweier gleichge-
schlechtlicher Personen voraussetzt. Das Gesetz stellt
dabei auf das personenstandsrechtlich bestimmte
Geschlecht, nicht auf die sexuelle Orientierung der
Partner ab. Einem homosexuell orientierten Transse-
xuellen ohne Geschlechtsumwandlung wie dem An-
tragsteller bleibt zur rechtlichen Absicherung seiner
Partnerschaft daher nur die Eingehung einer Ehe als
Verbindung von Mann und Frau, also verschiedenge-
schlechtlicher Partner. Das geltende Recht stellt ihn
insofern vor die Alternative, entweder auf eine recht-
liche Absicherung seiner partnerschaftlichen Verbin-
dung zu verzichten, um sich so seine Identität im Na-
men zu erhalten, oder die Ehe einzugehen, damit
jedoch auf seine geschlechtliche Identität im Namen
verzichten zu müssen. Entscheidet er sich für die
letztgenannte Alternative, liegt darin keine freiwillige
Namensaufgabe.

3. Dieser Eingriff kann nicht mit der Annahme
gerechtfertigt werden, mit dem Eheschluss zeige der
Transsexuelle, dass er sich wieder dem in seinem Ge-
burtseintrag angegebenen Geschlecht zugehörig füh-
le, so dass der mit § 7 Abs. 1 Nr. 3 TSG bewirkte Vor-
namensentzug lediglich die Übereinstimmung von
zurückgefundenem Geschlecht und vorherigem Na-
men wiederherstelle. Diese Vermutung, mit der der
Gesetzgeber den Vornamensentzug begründet hat,
hält den heutigen sexualwissenschaftlichen Erkennt-
nissen nicht mehr stand. Es ist inzwischen erwiesen,
dass es gerade bei Mann-zu-Frau-Transsexuellen ei-
nen hohen Anteil von gynäphil Veranlagten gibt, also
von Personen mit homosexueller Orientierung, und
zwar unabhängig davon, ob sie sich geschlechtsverän-
dernden Operationen unterzogen haben (vgl. Hart-
mann/Becker, a.a.O., S. 98, 116 f., 161 f.). Aus der
sexuellen Orientierung eines Menschen kann dem-
nach nicht auf seine empfundene Geschlechtlichkeit
geschlossen werden. Heiratet ein nicht operativ ver-
änderter Mann-zu-Frau-Transsexueller eine Frau,
lässt dies deshalb nicht den Schluss zu, dass er sich
wieder dem seinen Geschlechtsmerkmalen entspre-
chenden Geschlecht zugehörig fühlt.

Damit kann auch die gesetzgeberische Zweckset-
zung, mit dem Namensentzug und der Verpflichtung
zum Führen des vorherigen Vornamens wieder eine
Übereinstimmung von Geschlechtszugehörigkeit
und Vornamen zu erreichen, nicht mehr als gewichti-
ger Gemeinwohlbelang gelten, der einen Eingriff in
das von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1
GG geschützte Recht am Vornamen rechtfertigen
könnte.

4. Der Entzug des Vornamens durch § 7 Abs. 1
Nr. 3 TSG verfolgt das legitime Gemeinwohlziel,
den Eindruck zu vermeiden, dass auch gleichge-
schlechtliche Partner eine Ehe eingehen können.

a) Zwar hat der Gesetzgeber dieses Ziel nicht aus-
drücklich als Grund für diese gesetzliche Regelung
angegeben. Er hat aber einerseits in § 6 Abs. 1 TSG
einem Transsexuellen mit nach § 1 TSG geändertem
Namen die Möglichkeit eröffnet, im Falle seiner
Rückbesinnung auf sein früheres Geschlecht jeder-
zeit auf eigenen Antrag die Namensänderung durch
gerichtliche Entscheidung wieder aufheben zu lassen.
Andererseits hat er bei Eheschluss mit § 7 Abs. 1 Nr.
3 TSG die Unwirksamkeit der nach § 1 TSG erfolg-
ten Vornamensänderung kraft Gesetzes angeordnet,
ohne - anders als im Falle der Geburt eines Kindes
durch § 7 Abs. 3 TSG - dem Namensträger die Mög-
lichkeit einzuräumen, auf Antrag doch wieder zu
dem nach § 1 TSG geänderten, weiterhin seinem
empfundenen Geschlecht entsprechenden Namen
zu gelangen. Dies lässt darauf schließen, dass es dem
Gesetzgeber beim Entzug des Vornamens im Falle
des Eheschlusses nicht vorrangig um den Schutz des
Betroffenen vor einem Auseinanderfallen von ge-
schlechtlicher Identität und Namen gegangen ist,
sondern um den Schutz der Ehe vor dem Anschein,
dass auch gleichgeschlechtliche Partner sie eingehen
können.

Dies findet seine Bestätigung in den Gesetzesma-
terialien. […]

Zum Gehalt der Ehe, wie er sich ungeachtet des
gesellschaftlichen Wandels und der damit einherge-
henden Änderungen ihrer rechtlichen Gestaltung be-
wahrt und durch das Grundgesetz seine Prägung be-
kommen hat, gehört, dass sie die Vereinigung eines
Mannes mit einer Frau zu einer auf Dauer angelegten
Lebensgemeinschaft ist, begründet auf freiem Ent-
schluss unter Mitwirkung des Staates (vgl. BVerfGE
10, 59 [66]; 29, 166 [176]; 62, 323 [330]; 105, 313
[345]). Mit diesem sich aus Art. 6 Abs. 1 GG erge-
benden Gehalt der Ehe steht in Einklang, wenn der
Gesetzgeber verhindert, dass auch gleichgeschlechtli-
che Partner die Ehe schließen können, wobei er dabei
bisher ganz offensichtlich von der personenstands-
rechtlichen Geschlechtszuordnung der Partner aus-
geht. Um dem Nachdruck zu verleihen und die Ehe
von anderen Rechtsinstituten abzugrenzen, ist es
auch legitim, Regelungen zu treffen, mit denen der
Gesetzgeber versucht, schon den Anschein zu ver-
meiden, die Ehe stehe auch für gleichgeschlechtliche
Partner offen. Diesem Anliegen dient § 7 Abs. 1 Nr. 3
TSG, der beim Eheschluss eines Transsexuellen mit
„kleiner Lösung“ durch den Vornamensentzug und
das Wiederaufleben des früheren, dem personen-
standsrechtlichen Geschlecht entsprechenden Vor-
namens verdeutlichen soll, dass auch in diesem Fall

20 STREIT 1 / 2006



eine Ehe vorliegt, die von verschiedengeschlechtli-
chen Personen geschlossen wurde.

5. Die Aberkennung des Vornamens gemäß § 7 Abs.
1 Nr. 3 TSG ist auch geeignet und erforderlich, um
den falschen Anschein zu verhindern, die Ehe stehe
gleichgeschlechtlichen Personen offen. […]

6. Der mit § 7 Abs. 1 Nr. 3 TSG vorgenommene
Eingriff in das von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit
Art. 1 Abs. 1 GG geschützte Namensrecht eines
Transsexuellen sowie in sein Recht auf Schutz seiner
Intimsphäre ist im Zusammenwirken der Regelun-
gen des Transsexuellengesetzes mit dem Personen-
standsrecht und den eherechtlichen Regelungen so-
wie denen des Lebenspartnerschaftsgesetzes jedoch
den Betroffenen nicht zumutbar. Solange das Recht
einem Transsexuellen ohne Geschlechtsumwand-
lung mit homosexueller Orientierung nicht die Mög-
lichkeit eröffnet, ohne Verlust seines Vornamens, der
seiner empfundenen Geschlechtszugehörigkeit ent-
spricht, eine rechtlich gesicherte Partnerschaft einzu-
gehen, ist der durch § 7 Abs. 1 Nr. 3 TSG bewirkte
Verlust des Vornamens bei Eheschluss damit verfas-
sungswidrig.

a) Die dem Transsexuellengesetz zugrunde lie-
genden Annahmen über die Transsexualität haben
sich inzwischen in wesentlichen Punkten als wissen-
schaftlich nicht mehr haltbar erwiesen.

[…]Darüber hinaus hat der Gesetzgeber mit der Ein-
führung der „kleinen Lösung“ in den §§ 1 ff. TSG ei-
nem Transsexuellen ermöglicht, auch ohne Ge-
schlechtsumwandlung seinen Vornamen dem emp-
fundenen Geschlecht anzupassen, allerdings damit
keine Personenstandsänderung verbunden.

aa) Dabei ging er nach dem seinerzeitigen wissen-
schaftlichen Erkenntnisstand davon aus, dass die
„kleine Lösung“ für einen Transsexuellen nur ein
Durchgangsstadium zur „großen Lösung“ sei, in dem
der Betroffene nach der Gesetzesbegründung mit der
Vornamensänderung die Möglichkeit erhalte, schon
frühzeitig in der Rolle des anderen Geschlechts auf-
zutreten (vgl. BTDrucks 8/2947, S. 12). Zugrunde
lag dem die damalige, auch vom Bundesverfassungs-
gericht zitierte Annahme, dass der Transsexuelle sei-
ne Geschlechtsorgane und -merkmale, die nicht zu
seinem empfundenen Geschlecht passten, als Irrtum
der Natur betrachte und daher mit allen Mitteln be-
strebt sei, diesen Irrtum durch Geschlechtsumwand-
lung zu korrigieren (vgl. BVerfGE 49, 286 [287 f.]).
Auf der Basis dieser Auffassung, der Betroffene befin-
de sich vor einer Geschlechtsumwandlung in einer
noch nicht manifesten Phase seiner Transsexualität,
beruhte auch die den § 7 Abs. 1 Nr. 3 TSG begrün-
dende Vermutung, dass ein Betroffener, der sich noch
keiner Geschlechtsumwandlung unterzogen habe,

sich doch wieder dem Geschlecht zugehörig fühle,
das seinen Geschlechtsmerkmalen entspreche, wenn
er den Entschluss fasse zu heiraten (vgl. BTDrucks
8/2947, S. 14).

Diese dem Transsexuellengesetz unterlegten An-
nahmen über die Transsexualität haben sich in der
Zwischenzeit auf Grund neuerer wissenschaftlicher
Erkenntnisse als nicht haltbar erwiesen. So erachtet
es die Fachwelt auch bei einer weitgehend sicheren
Diagnose „Transsexualität“ nicht mehr als richtig,
daraus stets die Indikation für geschlechtsumwan-
delnde Maßnahmen abzuleiten. Vielmehr müsse in-
dividuell im Rahmen einer Verlaufsdiagnostik bei je-
dem einzelnen Betroffen festgestellt werden, ob eine
Geschlechtsumwandlung indiziert sei. Auch zeigt der
Anteil von 20 bis 30 % der dauerhaft Transsexuellen
ohne Geschlechtsumwandlung an der Gesamtzahl
der anerkannten Transsexuellen (vgl. DGfS, a.a.O.,
S. 264), dass die Annahme, ein Transsexueller strebe
danach, mit allen Mitteln seine Geschlechtsmerkma-
le zu verändern, nicht der Wirklichkeit entspricht.
Die These vom Durchgangsstadium, in dem sich der
Transsexuelle mit „kleiner Lösung“ hin zur „großen
Lösung“ befinde, ist damit nicht mehr tragfähig. Für
eine unterschiedliche personenstandsrechtliche Be-
handlung von Transsexuellen mit und ohne Ge-
schlechtsumwandlung sieht die Fachliteratur deshalb
keine haltbaren Gründe mehr (vgl. DGfS, a.a.O., S.
261 ff.).

bb) Auch der Umstand, dass es gerade unter den
Mann-zu-Frau-Transsexuellen einen signifikanten
Anteil von homosexuell Veranlagten gibt, wie der
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heutige Forschungsstand ergibt (vgl. Hartmann/Be-
cker, a.a.O., S. 116 f.), hat bei der Entstehung des
Transsexuellengesetzes noch keine Rolle gespielt.
Da einschlägige sexualwissenschaftliche Erkennt-
nisse noch nicht vorlagen, ging auch das Bundesver-
fassungsgericht in der Begründung seiner Entschei-
dung vom 11. Oktober 1978 unter Bezugnahme auf
den damaligen Stand der Wissenschaft noch davon
aus, der männliche Transsexuelle wünsche keine ho-
mosexuellen Beziehungen, sondern suche einen he-
terosexuellen Partner (vgl. BVerfGE 49, 286 [287,
300]). Inzwischen ist nicht nur bekannt, dass es Ho-
mosexualität auch bei Transsexuellen gibt, sondern
es ist nachgewiesen, dass es selbst bei Transsexuellen
mit Geschlechtsumwandlung eine nicht unerhebli-
che Zahl von gleichgeschlechtlich Orientierten gibt.
Mithin kann nicht mehr davon ausgegangen wer-
den, dass die Hinwendung eines Transsexuellen
zum gleichen Geschlecht seine Transsexualität in
Frage stellt.

[…]

bb) Das von Art. 6 Abs. 1 GG geschützte Rechtsinsti-
tut der Ehe ebenso wie das vom Gesetzgeber geschaf-
fene Institut der Lebenspartnerschaft nehmen für die
Begrenzung derjenigen, die sich rechtlich miteinan-
der verbinden wollen, Bezug auf das Geschlecht der
Partner, nicht auf deren sexuelle Orientierung. So ist
die Ehe eine Verbindung von Mann und Frau, wäh-
rend nach § 1 Abs. 1 LPartG eine Lebenspartner-
schaft durch Vertragsschluss zweier gleichgeschlecht-
licher Personen begründet wird. Eine solche aus-
schließlich am Geschlecht ausgerichtete Unterschei-
dung der beiden vom Gesetzgeber eröffneten Mög-
lichkeiten für Paare, sich rechtlich zu binden, ist
grundsätzlich verfassungsrechtlich nicht zu bean-
standen. Sie führt aber dann zu verfassungswidrigen
Ergebnissen, wenn bei der rechtlichen Bestimmung
der Geschlechtszugehörigkeit einer Person allein auf
das nach ihren Geschlechtsmerkmalen bestimmte
und nicht auf das von ihr empfundene, durch Gut-
achten bestätigte Geschlecht abgestellt wird und die
Diskrepanz zwischen der personenstandsrechtlichen
Geschlechtszugehörigkeit und dem empfundenen
Geschlecht bewirkt, dass der Betroffene eine rechts-
verbindliche Partnerschaft nur bei Verlust seiner
Identität im Vornamen eingehen kann.

cc) Das Festhalten an der nach den äußeren Ge-
schlechtsmerkmalen bestimmten Geschlechtszuge-
hörigkeit im Personenstandsrecht einerseits und das
Anknüpfen der Rechtsinstitute an diese rechtliche
Geschlechtszuweisung andererseits haben zur Folge,
dass ein homosexuell orientierter Mann-zu-Frau-
Trans-sexueller ohne Geschlechtsumwandlung, der
sich mit einer Frau verbinden möchte, keine Le-
benspartnerschaft eingehen kann, weil er personen-

standsrechtlich weiter als Mann geführt wird. Ihm
bleibt für eine dauerhafte rechtliche Verbindung
nur die Möglichkeit, die Ehe einzugehen. Hier-
durch setzt er jedoch den vom Gesetzgeber gerade
nicht erwünschten Anschein einer gleichgeschlecht-
lichen Ehe und verliert zugleich, damit ein solcher
Anschein jedenfalls über die Vornamen der Eheleu-
te nicht erweckt werden kann, gezwungenermaßen
seinen Vornamen, der seine eigene geschlechtliche
Identität zum Ausdruck bringt. Obwohl der Betrof-
fene sich also konform zu der ihm rechtlich allein er-
öffneten Möglichkeit einer partnerschaftlichen Bin-
dung verhält, wird er dafür mit der Sanktion belegt,
den ihm zuvor in einem rechtsförmigen Verfahren
zuerkannten Vornamen, der seine empfundene ge-
schlechtliche Identität zum Ausdruck bringt, wieder
zu verlieren. Dieses rechtliche Zusammenspiel ver-
letzt das von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1
Abs. 1 GG geschützte Recht des Transsexuellen auf
Wahrung seiner Intimsphäre und auf Wahrung sei-
ner eigenen, im Vornamen sich ausdrückenden Ge-
schlechtsidentität.

II.
1. Dieser Verfassungsverstoß führt nicht zur Nichtig-
keit einzelner Bestimmungen des Transsexuellenge-
setzes. Denn dem Gesetzgeber, der dafür Sorge tra-
gen muss, dass homosexuell orientierten Transsexu-
ellen ohne Geschlechtsumwandlung die Möglichkeit
eröffnet wird, eine rechtsverbindliche Partnerschaft
ohne Vornamensverlust einzugehen, stehen für die
insoweit gebotene Neuregelung mehrere Möglich-
keiten zur Verfügung. Er kann zum einen die Rege-
lung in § 7 Abs. 1 Nr. 3 TSG ersatzlos streichen. Will
er dies nicht, weil er weiterhin den Anschein vermei-
den will, zwei gleichgeschlechtliche Personen könn-
ten eine Ehe eingehen, kann der Gesetzgeber entwe-
der das Personenstandsrecht dahingehend ändern,
dass auch ein nach gerichtlicher Prüfung gemäß den
§§ 1 ff. TSG anerkannter Transsexueller ohne Ge-
schlechtsumwandlung rechtlich dem von ihm emp-
fundenen Geschlecht zugeordnet wird, so dass er bei
gleichgeschlechtlicher Orientierung zur rechtlichen
Absicherung einer Beziehung eine Lebenspartner-
schaft eingehen kann. Oder der Gesetzgeber kann
homosexuell orientierten Transsexuellen durch ent-
sprechende Ergänzung des Lebenspartnerschaftsge-
setzes das Eingehen einer Lebenspartnerschaft eröff-
nen.

2. Solange der Gesetzgeber keine Regelung ge-
troffen hat, die es einem homosexuell orientierten
Transsexuellen ohne Geschlechtsumwandlung er-
möglicht, eine rechtlich gesicherte Partnerschaft
ohne Vornamensverlust einzugehen, ist § 7 Abs. 1
Nr. 3 TSG im Wege einer Anordnung nach § 35
BVerfGG für nicht anwendbar zu erklären.
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